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 Veröffentlicht am 30.09.2014

Norm

ASVG §208

1. ASVG § 208 heute

2. ASVG § 208 gültig ab 01.01.1973 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 31/1973

Rechtssatz

Bestand vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, die die Rehabilitation in Anstaltsp6ege notwendig machte, noch keine

Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit auch kein Bezug von Versehrtenrente, ruht der Anspruch auf

Versehrtenrente für die Dauer der Anstaltsp6ege; dies gilt auch dann, wenn die Anstaltsp6ege nicht unmittelbar an

den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit anschließt.
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